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ERKANNTNIS DES [ ZUGER] STADT- UND AMTSRATES BEZUEGLICH DES EI¬
DES, WELCHEN DIE OFFIZIERE UND SOLDATEN DER KOMPAGNIE
ZURLAUBEN IM REGIMENT PFYFFER ZU LEISTEN HATTEN

"Zu wissen sye , das wilen es Jrer . . . koyiigklichen Mayestat us frankhreich

[Ludwig  XIV . J unserm . . . Eydt undt pundtsgenossen belieben wellen , Zu

dero diensten lut pündtnus unsers ohrt [ Zug ] mit Einer Eydtgnoschen Compagnie

Zu beehren (welche wie andere under das Pfifferische regiment solte repre-

sentiert werden ) undt Nun solche dem H. hauptman Beat Jacob [II . ?]

Zurlaüben wegen deren höchst gedachten königlichen Meystet schon vohr Jahren

hero vohn Jme Treuw geleisteten diensten , aller Gnedigist Zu Conferieren , als

sindt hierüber dyssere konigkliche Offerten undt anerpieten , Erstens einem

gesambten stadt undt amht Raht undt Mithin noch uff ein alten bruchen , den 4

Gemeindten [ d . h . den Gemeindeversammlungen von Aegeri , Menzingen und Baar

sowie der Stadt Zug ] als den höchsten gewalten vohrgeöffnet worden , Worüber

Man befunden , das vermög deren Mit Jer königlichen Mayestät habenden pündt¬

nus , selbigen Neuwen dienst , welcher so wol unserm ohrt als auch den unseri -

gen Jnteressierten , nuz - undt vohrteylich sein werde , Nit verleugnen , sonders

dankhnemblich annemen können undt wollen.

Undt weilen Nun nach dem Exempel unserer lieben altvordern , Erfordern will,

das man den officieren undt Soldaten disser Compagnie , Zu dero verhalten den

gwonlichen Eydt geben thuege , also wirdt solcher wie volget Vohrgelessen

Werden [ : ]

Die officierer undt Soldaten sollen schweren , den vohrgesezten hochen undt

Nidern officieren , den schuldigen respect Treüw undt gehorsamm leisten Jn

allen Zügen , wachten auch anderen kriegs actionen , wo Je werden Commendiert

werden . . . getreüw undt Manhafft bey dem fahnen verhalten , doch mit ustruck-

henlichen vohrbehalt , das Jr anderst nit als nach Jnhalt der pündtnus , welche

Endtzwüschendt Jr . . . May stet undt der . . . Eydtgnoschaft uffgerichtet Jst,

euch gebruchen lassen , auch nit wider diejenige Fürsten undt ständt , welche

Jn obvermelten pündtnus Specificiert begriffen , undt Vorbehalten worden

[ - Transgressionen - ] . . .

Jm übrigen sollen sy auch beobachten , was ettwan seiner Zytt denselbigen,

uss der Alt Eydtgnosischen heilsamen -Ordenanz Mochte vohrgeöffnet werden Amen " .
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Konzept , von Ammann Beat Jakobi.  Zurlauben
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